
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz 
über die Familienzulagen (FamZG)

Änderung vom 30. August 2012

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf § 41 Bst. b der Kantonsverfassung1), 

beschliesst:

I.

Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen
(FamZG) vom 30. April 20092) wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 1 und 2
1 Gehört der Arbeitgeber oder die bzw. der Selbstständigerwerbende einer

AHV-Ausgleichskasse gemäss Art. 64 AHVG an und führt diese Kasse eine
Familienausgleichskasse, hat sie bzw. er sich dieser Familienausgleichskasse
anzuschliessen.

2 Der Familienausgleichskasse Zug werden alle Arbeitgeber und Selbst-
ständigerwerbenden angeschlossen, die nicht einer anderen von einer AHV-
Ausgleichskasse geführten Familienausgleichskasse angehören. Nichterwerbs-
tätige werden bei der Familienausgleichskasse Zug angeschlossen. 

§ 5 Abs. 3
3 Der Familienausgleichskasse Zug obliegt die Kontrolle über die Unter-

stellung der Arbeitgeber und Selbstständigerwerbenden. Sie ist Verbindungs-
stelle bei internationalen Verhältnissen. Sie kann Abrechnungsstellen aner-
kennen.

§ 6
Andere Familienausgleichskassen gemäss § 3 Abs. 2 sind die von den

AHV-Ausgleichskassen geführten Familienausgleichkassen. Diese dürfen
nicht ausschliesslich Arbeitgeber oder Selbstständigerwerbende aufnehmen
und bilden eine jeweils einheitliche Solidargemeinschaft.

§ 11 Titel, Abs. 1 und 2
Zulagen für Erwerbstätige

1 Die Zulagen für die Erwerbstätigen werden durch die diesem Gesetz
unterstellten Arbeitgeber und die Selbstständigerwerbenden finanziert. Der
Beitragssatz beträgt höchstens 3.0 Prozent des AHV-pflichtigen Einkom-
mens.

2 Die Familienausgleichskassen legen die Höhe des Beitragssatzes fest.
Sie dürfen für Arbeitgeber und Selbstständigerwerbende keine unterschied-
lichen Beitragssätze festlegen. Sie berücksichtigen dabei ihren Bedarf für die
Familienzulagen, für die Äufnung der Schwankungsreserven, für die De-
ckung der Verwaltungskosten sowie für allfällige Zahlungen an den Lasten-
ausgleich.
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§ 11a (neu)
Ermittlung des massgebenden Einkommens 

bei Selbstständigerwerbenden
Das massgebende Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird

von den kantonalen Steuerbehörden analog der AHV-Gesetzgebung (Art. 9
AHVG) ermittelt und den Familienausgleichskassen gemeldet.

§ 14 Abs. 1
1 Die Beiträge der Arbeitgeber und der Selbstständigerwerbenden sowie

die Erträge aus Anlagen dürfen nur zur Finanzierung der Familienzulagen
und zur Deckung der Verwaltungskosten verwendet werden.

§ 15 Abs. 2
2 Darin einbezogen werden die im Kanton Zug

a) abgerechnete beitragspflichtige jährliche Einkommenssumme und
b) jährlich ausgerichteten Familienzulagen für Erwerbstätige.

§ 16 Abs. 2 und 3
2 Der in Prozenten ausgedrückte durchschnittliche Risikoausgleichssatz

bestimmt sich nach dem Quotienten aus dem Total der gemäss dem gesetz-
lichen Umfang geleisteten Familienzulagen aller Familienausgleichskassen
über dem Total aller beitragspflichtigen Einkommenssummen.

3 Der Risikosatz der einzelnen Familienausgleichskasse ergibt sich aus
dem Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Risikosatz aller Familien-
ausgleichskassen und dem Risikosatz der einzelnen Familienausgleichskasse
auf der Basis der von ihr ausbezahlten Familienzulagen über der beitrags-
pflichtigen Einkommenssumme.

§ 17 Abs. 2
2 Die Familienausgleichskasse Zug rechnet mit den Familienausgleichs-

kassen ab. Diese haben ihr bis spätestens 31. März des folgenden Jahres die
Angaben über die Einkommenssummen sowie die ausbezahlten Zulagen aus-
zuweisen.

II.

Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum gemäss § 34 der
Kantonsverfassung1). Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens.2)

Zug, 30. August 2012

Kantonsrat des Kantons Zug

Die Präsidentin
Vreni Wicky

Der Landschreiber
Tobias Moser
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